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Erwägungen

E. 18
juin 1993 Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bär, Baumann, Bäumlin, Bühlmann,
Caspar-Mutter, Danuser, de Dardel, Dor- mann, Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser, Goll,
Haering Bin- der, Hafner Ursula, Hämmerle, Leemann, Misteli, Stamm Ju- dith, Steiger
(20) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Die Urheberin verzichtet auf eine
Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort Schriftliche Stellungnahme des
Bundesrates vom 5. Mai 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 5 mail 993 Das
Rationalisierungsprogramm «Brief post 2000» bildet einen Bestandteil des Gesamtprojektes
«Maîtrise des Coûts», das entscheidend zur Gesundung der Finanzlage der Post beitra- gen
soll. Das Projekt umfasst Gebiete aus verschiedenen Be- reichen des Postdienstes und soll
wiederkehrende Einsparun- gen von etwa 350 Millionen Franken pro Jahr ermöglichen. Zu
den von der Interpellantin aufgeworfenen Fragen nimmt der Bundesrat wie folgt Stellung:
1. Rationalisierungs- und Umstrukturierungsmassnahmen sind schwergewichtig auf den
Gebieten der Poststellen-Infra- struktur, des Bahnpostdienstes, der Arbeitszeit des
Zustellper- sonals sowie der Verarbeitung der Brief- und Paketpost vorge- sehen. Bei der
Verarbeitung der Brief- und Paketpost ist eine Ausdehnung der mit modernen Maschinen
unterstützten För- der- und Sortierarbeit geplant, was im heutigen Umfeld unum- gänglich
ist, wenn ein Unternehmen wie die Post in der Vertei- lung von Mitteilungen und
Kleingütern konkurrenzfähig blei- benwill. Die vorgesehenen Massnahmen treffen alle
Personalkatego- rien. Der Teilbereich «Briefpost 2000» z. B. enthält tendenziell ein höheres
Einsparpotential bei den weiblichen Arbeitskräf- ten, dies, weil der früher weitgehend den
Männern vorbehal- tene Briefsortierdienst vor wenigen Jahren fast vollständig an die
Frauen übertragen worden ist Weitere Beispiele, wo vor- wiegend Männer betroffen
werden, sind der Zustellbereich und der Bahnpostdienst mit über 90 Prozent männlichen
Ar- beitskräften. Pressemeldungen, wonach von den Massnah- men vor allem weibliches,
unqualifiziertes Personal betroffen sei, treffen deshalb in dieser Form nicht zu; es müssen
hier alle Aspekte aus dem Gesamtprojekt «Maîtrise des Coûts» zusam- men beurteilt
werden. Die PTT-Betriebe sind gerade bei der Briefsortierung weiterhin in hohem Masse
auf Teilzeitarbeitskräfte angewiesen, weil der sehr unregelmässige Sendungsanfall einen
den Bedürfnissen angepassten flexiblen Personaleinsatz erfordert Die PTT-Betriebe haben
vor ihrem Entscheid für einen Perso- nalabbau alternative Rationalisierungsmassnahmen
geprüft Diese genügen indes nicht, um das vorgegebene Sparziel zu erreichen. Die Post
kommt um personelle Massnahmen nicht mehr herum. Den betroffenen Personen wurden
und werden, soweit vorhanden, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten geboten. Es ist das
erklärte Ziel der PTT, für das Personal im festen Dienstverhältnis die Weiterbeschäftigung
sicherzu- stellen. 2./3. Aus der Antwort auf Frage 1 ist ersichtlich, dass verschie- dene
Bereiche und alle Personalkategorien von Rationalisie- rungs- und
Umstrukturierungsmassnahmen betroffen sind. Sie richten sich indes klarerweise nicht



gegen die arbeitstäti- gen Frauen, sondern sie sind zu sehen als notwendige Mass- nahmen
im Bestreben, die Strukturen den veränderten Bedin- gungen, dem schwankenden Verkehr
und den ständig stei- genden Kosten anzupassen. Es liegt auf der Hand, dass bei
Rationalisierungsprozessen die Zahl der betroffenen Frauen resp. Männer nicht gesteuert
werden kann. Der Bundesrat ist jedoch der Auffassung, dass die insgesamt geplanten Ratio-
nalisierungsmassnahmen keine Verletzung von Artikel 4 Ab- satz 2 BV darstellen. Er sieht
sich deshalb nicht veranlasst, das Rationalisierungsprogramm der PTT-Betriebe vor dem
Hinter- grund des Gleichheitsartikels zu überprüfen. Daher erübrigt sich auch das Ergreifen
jeglicher Massnahmen in diesem Zu- sammenhang. 4. Der Anteil der weiblichen
Arbeitskräfte, die den Personal vor- schriften für die PTT-Aushelfer und Aushelferinnen C6
unter- stellt sind, beträgt gegenwärtig rund 55 Prozent Daraus ist er- sichtlich, dass
Rationalisierungsmassnahmen bei den Teilzeit- beschäftigten beide Geschlechter in etwa
gleich stark betref- fen, da man bei den Frauen nicht von einer «deutlich stärkeren
Vertretung» in diesem Bereich sprechen kann. Die Frage der Beschäftigungsdauer lässt sich
in dieser gene- rellen Form nicht beantworten. Viele PTT-Aushelfer und Aus- helferinnen
können nicht nach der Angestelltenordnung des Bundes eingestellt werden, weil sie so
unregelmässig arbei- ten - z. B. einzelne Tage am Monatswechsel, einige Wochen im
Sommer oder im Festdienst-, dass keine durchschnittliche Arbeitszeit festgelegt werden
kann. Zudem wird das lose Dienstverhältnis nach C6 von den Aushelfern und Aushelferin-
nen oft selbst gewünscht Wer regelmässig und längerfristig beschäftigt werden möchte,
wird nach den Bestimmungen der Angestelltenordnung (C5) übernommen, soweit dies den
betrieblichen Bedürfnissen entspricht 5. Neben den strengen Regelungen im Beamtengesetz
und in der Angestelltenordndung brauchen die PTT für ihren Betrieb ein flexibles
Instrument Diesen Bereich vermögen die CG-Vor- schriften, welche sich auf Artikel 5
Absatz 4 Buchstabe b der Vollziehungsverordnung zum PTT-OG stützen, abzudecken. Für
das den CG-Vorschriften unterstellte Personal sind - so- weit die C6 nicht ausdrücklich eine
abweichende Regelung vorsehen - die C1 (Beamtengesetz) und vor allem die C5 (An-
gestelltenordnung) ergänzend anwendbar. Die Personalvor- schriften C6 berücksichtigen
andererseits aber auch die Wün- sche der Aushelfer und Aushelferinnen nach individuellem
Ar- beitseinsatz. Abgesehen davon, dass ein Vergleich der C6 mit dem OR nur beschränkt
möglich ist, zeigt die konkrete Gegen- überstellung der einzelnen Bestimmungen, dass die
Perso- nalvorschriften C6 gegenüber dem OR mindestens gleichwer- tig sind. Daraus ist
ersichtlich, dass die von den PTT-Betrieben für das Aushilfspersonal erlassenen
Bestimmungen nicht in Widerspruch zur Verfassung oder zu den Bundesgesetzen stehen.
Für gleichwertige Arbeit erhalten Mann und Frau den gleichen Lohn. Die PTT
beabsichtigen, im Rahmen der ange- laufenen Revision des Beamtengesetzes die
CG-Vorschriften zu überprüfen. In bezug auf die gesamtschweizerisch einheitliche Anwen-
dung ist der Bundesrat der Meinung, dass die Vorschriften für PTT-Aushelfer und
Aushelferinnen den betriebsspezifischen Bedürfnissen der PTT und der Delegation von
Aufgaben und Kompetenzen an die Betriebsstellen Rechnung tragen sollen. Nur wenn die
PTT, analog den privaten Unternehmungen, die Berücksichtigung gewisser regionaler
Gegebenheiten zuge- standen wird, können sie im immer härter werdenden Verdrän-
gungswettbewerb bestehen und ihre Aufgaben bundesweit erfüllen. Präsident: Die
Interpellantin ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt und verlangt
Diskussion. Abstimmung - Vote Für den Antrag auf Diskussion Dagegen Verschoben -
Renvoyé 43 Stimmen 29 Stimmen
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